
Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2018 der Gemeinde Odenthal   

 

gemäß § 96 Abs. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202): 

  

Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 

10.03.2020 den Gesamtabschluss des Jahres 2018 festgestellt und dem Bürgermeister für die Ausfüh-

rung des Haushaltsjahres 2018 Entlastung ohne Vorbehalt erteilt.  

Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte sich zuvor in seiner Sitzung am 11.02.2020 nachfolgendem 

Bestätigungsvermerk der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH aus Münster angeschlos-

sen:  

  

 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers   

 

An die Gemeinde Odenthal:   

 

Vermerk über die Prüfung des Gesamtabschlusses   

 

Prüfungsurteil   

Wir haben den Gesamtabschluss der Gemeinde Odenthal – bestehend aus der Gesamtbilanz zum 31.  

Dezember 2018 und der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum  

31. Dezember 2018 sowie dem Gesamtanhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und  

Bewertungsmethoden – geprüft.   

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der  

beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeinde- 

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der Verordnung über das Haus- 

haltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) und vermittelt unter  

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver- 

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzgesamtlage der Gemeinde  

zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum  31. 

Dezember 2018.   

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 101 Abs. 3 GO NRW a. F. erklären wir, dass  

unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses  ge-

führt hat.   

 

Grundlage für das Prüfungsurteil   

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 101  

Abs. 3 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten  

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung  

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers  

für die Prüfung des Gesamtabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-



ben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht- 

lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in  

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns  

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü- 

fungsurteil zum Gesamtabschluss zu dienen.   

 

Sonstige Informationen   

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (Beteiligungsbericht) verantwortlich.  

Unsere Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informa- 

tionen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form  

von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.    

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen  

zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen    

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Gesamtabschluss oder unseren bei der Prüfung erlang-  

ten Kenntnissen aufweisen oder     

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.     

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungs- 

prüfungsausschusses für den Gesamtabschluss   

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der den  

Vorschriften des § 116 GO NRW a. F. i. V. m. § 95 GO NRW a. F. und der GemHVO NRW in allen  

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der  

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent- 

sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ver- 

mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in  

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig  

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermöglichen, der frei von we- 

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.   

Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  

die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang  mit 

der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben – sofern einschlägig – anzugeben.   

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs- 

legungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Gesamtabschlusses.   

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses   

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss als  

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,  

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Gesamtabschluss  

beinhaltet.   



 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in  Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 116 GO NRW a. F. i. V. m. § 

95 GO NRW a. F. und der  GemHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche  falsche Darstellung 

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden  könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 

beeinflussen.   

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

  

  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig-  

ter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Gesamtabschluss, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-

che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.   

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtab-

schlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu 

planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der 

Gemeinde abzugeben.   

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 

den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-

sammenhängenden Angaben.   

•  ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfol-

gerungen darüber,  ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 

mit Ereignissen oder Gegebenheiten  besteht, die bedeutsame Zweifel an 

der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen 

Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss   



kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Gesamtab-

schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 

sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen   

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die 

stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.   

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Gesamtabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Gesamtab-

schluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 

darstellt, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der  deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-

nanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.   

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang  und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen einschließlich etwaiger  Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-

rend unserer Prüfung feststellen.   

 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen   
Vermerk über die Prüfung des Gesamtlageberichts   

 

Prüfungsurteil   

Wir haben den Gesamtlagebericht der Gemeinde für das Haushaltsjahr vom 1. 

Januar 2018 bis  zum 31. Dezember 2018 geprüft.   

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse entspricht der  beigefügte Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belan-

gen den Vorschriften des § 116 GO  NRW a. F. i. V. m. § 95 GO NRW a. F. und 

der GemHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-

, Schulden-, Ertrags und Finanzgesamtlage der Gemeinde und stellt  die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.   

 

Grundlage für das Prüfungsurteil   

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtlageberichts unter Beachtung des Interna-

tional Standard on  Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.    

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des 

IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in 



der Wirtschaftsprüferpraxis  (IDW QS 1)“ an. Die Berufspflichten gemäß der Wirt-

schaftsprüferordnung und der Berufssatzung  für Wirtschaftsprüfer/vereidigte 

Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir 

eingehalten.   

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und an- gemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 

dienen.   

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung ver-

antwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Gesamtlagebericht   

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtla-

geberichts, der in  allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW 

und GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermö-

gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der  Gemeinde vermittelt, 

eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzgesamtlage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen  Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung  eines Gesamtlageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW  und GemHVO 

NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussa-

gen  im Gesamtlagebericht erbringen zu können.   

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist ver-

antwortlich für die  Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-

meinde zur Aufstellung des Gesamtlageberichts.   

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts   

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Ge-

samtlagebericht in  allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW 

und GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermö-

gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der  Gemeinde vermittelt, eine 

Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 

Finanzgesamtlage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen  Entwicklung zutreffend darstellt.   

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Ge-

samtabschlusses  gelten gleichermaßen für die Prüfung des Gesamtlageberichts 

mit der Ausnahme, dass wir nicht  beurteilen, ob der Gesamtlagebericht die zu 

Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse  so darstellt, dass er unter 



Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung  ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-

trags- und  Finanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.  

 

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht 

durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-

bei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-

men. Ein  eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 

sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass  künftige Ereignisse wesentlich von 

den zukunftsorientierten Angaben abweichen.   

 
Ratingen, am 28. Januar 2020   

       

    Concunia GmbH 

                Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

    Steuerberatungsgesellschaft 

      

    gez.                                             gez. 

    Jürgens                                       Müller 

    Wirtschaftsprüfer                         Wirtschaftsprüfer 

 

 

Die Feststellung des Gesamtabschlusses 2018 mit allen Anlagen sowie der Be-

schluss über die Jahresrechnung und die Entlastung des Bürgermeisters für das 

Jahr 2018 liegen bis zur Feststellung des nächst folgenden Gesamtabschlusses im 

Rathaus der Gemeinde Odenthal, Altenberger-Dom-Straße 31, 1. Stock, im Büro 

des Kämmerers, während der Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich 

aus.  

  

Odenthal, den 10.11.2020  

Der Bürgermeister  

 

     gez. 

Robert Lennerts  

 


